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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1992

Norm

ABGB §950

Rechtssatz

Für Ansprüche nach § 950 ABGB ist es unerheblich, ob zum Zeitpunkt der Schenkung bereits ein durch richterliche

Entscheidung bestimmter Geldunterhalt geschuldet wurde; es genügt, wenn der Kläger grundsätzlich einen

gesetzlichen Unterhaltsanspruch hatte.
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